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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant,  

 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für 

Sie zusammengestellt. Wir haben versucht, uns so kurz wie möglich zu fassen und wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 

Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 26.07.2024. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre  

 

 S ▪ S ▪ P  

SPAETH & SCHNEIDER PARTNERSCHAFT mbB 

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT ▪ STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 
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I. FÜR UNTERNEHMER 

1. Einführung und Zuteilung einer Wirt-

schafts-Identifikationsnummer 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen 
Verordnungsentwurf zur Einführung und Zuteilung der 
sog. Wirtschafts-Identifikationsnummer vorgelegt. Die 
Wirtschafts-Identifikationsnummer soll am 30.9.2024 
eingeführt werden, die Zuteilung ab dem 1.11.2024 er-
folgen. 
 
Hintergrund: Neben der Steuer-Identifikationsnummer, 
die jeder Steuerpflichtige bereits erhalten hat, sollen alle 
Unternehmer auch eine Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer erhalten, die die bisherige Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer ablösen soll. Die Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer ist zwar bereits vor geraumer Zeit vom Ge-
setzgeber eingeführt worden, der genaue Zeitpunkt der 
Einführung sollte jedoch vom BMF festgelegt werden 
und wurde immer wieder verschoben. 

 

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs: 

◼ Die Wirtschafts-Identifikationsnummer soll zum 

30.9.2024 eingeführt werden. Die Zuteilung soll aller-

dings erst ab dem 1.11.2024 erfolgen. 

◼ Unternehmer, denen bis zum 30.9.2024 eine Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, sollen 

im Wege einer öffentlichen Bekanntmachung durch 

das Bundeszentralamt für Steuern erfahren, dass ihre 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ab einem be-

stimmten Stichtag auch als Wirtschafts-Identifikati-

onsnummer gilt. 

Hinweis: Dieser Stichtag könnte der 1.11.2024 sein. 

◼ Unternehmer, die bis zum 30.9.2024 noch keine Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer erhalten haben, 

aber durch einen Bevollmächtigten vertreten werden, 

sollen eine elektronische Mitteilung über die Zuteilung 

der Wirtschafts-Identifikationsnummer erhalten, wenn 

sie oder ihr Bevollmächtigter über ein Benutzerkonto 

bei der ELSTER-Plattform der Finanzverwaltung ver-

fügen. 

 

Hinweis: In verschiedenen Gesetzen wird die Angabe 
der Wirtschafts-Identifikationsnummer verlangt, sobald 
sie zugeteilt worden ist. So muss künftig etwa bei der 
Grunderwerbsteuer die Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer angegeben werden, wenn ein Unternehmer an ei-
nem grunderwerbsteuerbaren Vorgang beteiligt ist. 
Auch umsatzsteuerlich wird die Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer die bisherige Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer ablösen. 

Aktuell liegt nur der Verordnungsentwurf des BMF vor. 
Nachdem jahrelang nichts geschehen ist, scheint es 
nun mit der Einführung und Zuteilung der Wirtschafts-
Identifikationsnummer loszugehen, auch wenn der Zeit-
punkt angesichts des Entwurfscharakters noch nicht si-
cher ist. 
 

2. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Ne-

benleistungen eines Hotels? 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) muss entschei-
den, ob für Nebenleistungen eines Hotels der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von 7 %, der auch für die Übernach-
tung gilt, oder aber der reguläre Steuersatz von 19 % 
anwendbar ist, so dass das Gesamtentgelt aufzuteilen 
ist in ein Entgelt für die Zimmerüberlassung (7 %) und 
in ein Entgelt für die Nebenleistungen (19 %). Der Bun-
desfinanzhof (BFH) ist zwar für eine Aufteilung, hält es 
allerdings für möglich, dass der EuGH das gesetzliche 
Aufteilungsgebot als europarechtswidrig ansieht. 

 

Hintergrund: Hotelübernachtungen werden nach deut-
schem Recht mit lediglich 7 % Umsatzsteuer besteuert. 
Nach dem Gesetz gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermie-
tung dienen, auch wenn diese Leistungen im Hotelpreis 
enthalten sind. Erforderlich ist danach eine Aufteilung 
des Entgelts, wenn der Hotelpreis auch Nebenleistun-
gen umfasst. Die Aufteilung von Entgelten ist vom 
EuGH in der jüngeren Vergangenheit aber in anderem 
Zusammenhang abgelehnt worden. 

 

Sachverhalt: Der BFH musste über drei Fälle entschei-
den, die jeweils ein Hotel bzw. eine Pension betrafen. In 
dem ersten Fall bot das Hotel optional ein Frühstück 
zum Preis von 4,50 € an; im Hotelpreis war ein Park-
platz enthalten. Im zweiten Fall waren im Übernach-
tungspreis ebenfalls ein Parkplatz sowie das zur Verfü-
gung gestellte WLAN und der Fitness- und Wellnessbe-
reich enthalten. Im dritten Fall gehörte zur Übernach-
tung ein Frühstück, das nicht abgewählt werden konnte. 
Das Finanzamt wandte in allen Fällen den ermäßigten 
Umsatzsteuersatz nur für die eigentliche Übernachtung 
an und teilte den jeweiligen Zimmerpreis auf die eigent-
liche Übernachtungsleistung (7 %) und die Nebenleis-
tung(en) (19 %) auf. Hiergegen wehrten sich die Hotel- 
bzw. Pensionsbetreiber. 
 
Entscheidung: Der BFH hat dem EuGH die Streitfragen 
zur Entscheidung vorgelegt, soweit es um den anzu-
wendenden Steuersatz auf die im Hotelpreis enthalte-
nen Nebenleistungen geht: 

◼ Bietet das Hotel zusätzlich zur Übernachtung eine 

Leistung an, die weder hinzugebucht noch abge-

wählt werden kann, sondern zwingend enthalten ist, 

handelt es sich um eine Nebenleistung zur Haupt-

leistung (Übernachtung). Denn diese Nebenleistung 

ist eng mit der Übernachtung verbunden und im Preis 

enthalten. 

◼ Nach deutschem Recht besteht ein Aufteilungsge-

bot, weil der ermäßigte Umsatzsteuersatz nur für die 

Zimmervermietung gewährt wird, nicht aber für Leis-

tungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, 

wie im ersten und zweiten Fall der Hotelparkplatz, im 

zweiten Fall die Bereitstellung des WLAN und des Fit-

ness- und Wellnessbereichs sowie im dritten Fall das 

Frühstück. 

◼ Aus der aktuellen Rechtsprechung des EuGH könnte 

sich jedoch ergeben, dass ein Aufteilungsgebot gegen 

Europarecht verstößt.  
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Dem EuGH zufolge darf nämlich eine einheitliche 

Leistung, die aus einer Hauptleistung und aus einer 

Nebenleistung besteht und bei der unterschiedliche 

Umsatzsteuersätze für die Haupt- und Nebenleistung 

gelten, nicht aufgeteilt werden – der Umsatzsteuersatz 

für die Hauptleistung gilt dann für die gesamte Leis-

tung. Hieraus könnte sich ergeben, dass das deutsche 

Aufteilungsgebot europarechtswidrig ist. 

 

Hinweise: Der EuGH muss nun entscheiden, ob das 
deutsche Aufteilungsgebot gilt oder ob es wegen Ver-
stoßes gegen das Europarecht nicht anwendbar ist. 
Das Vorabentscheidungsersuchen hat Bedeutung für 
Nebenleistungen, die weder hinzugebucht noch abge-
wählt werden können. Kann die Leistung jedoch, wie 
z. B. das Frühstück im ersten Fall, zu- oder abgewählt 
werden, handelt es sich nicht um eine Nebenleistung, 
sondern um eine eigenständige Leistung, die in jedem 
Fall dem regulären Steuersatz von 19 % unterliegt 

 

3. Fiktiver Zufluss einer nicht ausgezahlten 

Tantieme 

Hat ein Gesellschafter-Geschäftsführer mit seiner 
GmbH eine Tantiemevereinbarung getroffen, die zuge-
sagte Tantieme jedoch nicht erhalten, kann ein fiktiver 
Zufluss der Tantieme und damit Arbeitslohn zu bejahen 
sein, wenn er einen fälligen und durchsetzbaren An-
spruch auf Auszahlung seiner Tantieme gegen die 
GmbH hat. Dies setzt allerdings voraus, dass die GmbH 
eine Tantiemeverpflichtung passiviert hat. Alternativ 
kommt ein fiktiver Zufluss in Betracht, wenn der Gesell-
schafter-Geschäftsführer auf einen bereits entstande-
nen Tantiemeanspruch verzichtet. 
Hintergrund: Außerhalb einer Bilanzierung müssen 
Einnahmen grundsätzlich erst dann versteuert werden, 
wenn sie dem Steuerpflichtigen zufließen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann aber ein Zufluss auch 
fiktiv angenommen werden, so dass dann eine Ein-
nahme versteuert werden muss, obwohl sie gar nicht 
gezahlt worden ist. 

 

Sachverhalt: Der Kläger war Alleingesellschafter der A-
GmbH. Er hatte mit der A-GmbH eine Tantiemeverein-
barung getroffen. In den Streitjahren 2015 bis 2017 
zahlte die A-GmbH dem Kläger keine Tantieme aus, ob-
wohl sie Gewinne erzielt hatte. Die A-GmbH wies in ih-
ren Bilanzen der Streitjahre auch weder eine Tantieme-
rückstellung noch eine Tantiemeverbindlichkeit aus. 
Das Finanzamt nahm einen fiktiven Zufluss der Tanti-
eme beim Kläger an und erfasste die Tantieme als Ar-
beitslohn. 

 

Entscheidung: Der BFH hielt einen fiktiven Zufluss 
zwar nicht aufgrund der Alleingesellschafterstellung des 
Klägers für denkbar, wohl aber aufgrund eines mögli-
chen Verzichts. Der BFH verwies die Sache daher an 
das Finanzgericht (FG) zur weiteren Aufklärung zurück: 

◼ Bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rern, die also mehr als 50 % der Stimmrechte haben, 

kann es zu einer Zuflussfiktion kommen, wenn der 

Tantiemeanspruch fällig und durchsetzbar ist, die 

GmbH mithin zahlungsfähig ist.  

Der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer 

kann dann nämlich die Auszahlung der Tantieme 

durchsetzen. 

◼ Im Streitfall waren die Tantiemeansprüche jedoch 

nicht fällig. Die Tantiemeansprüche sollten erst dann 

fällig sein, wenn der Jahresabschluss und damit auch 

der Tantiemeanspruch festgestellt wird. In den Jahres-

abschlüssen der A-GmbH für die Jahre 2015 bis 2017 

waren keine Tantiemeverpflichtungen ausgewiesen, 

so dass ein fälliger Tantiemeanspruch nicht zustande 

gekommen ist. 

◼ Denkbar ist allerdings ein fiktiver Zufluss aufgrund 

eines Verzichts des Klägers auf einen bereits ent-

standenen Tantiemeanspruch. Dieser Verzicht hätte 

zu einer verdeckten Einlage des Klägers in die A-

GmbH geführt; eine verdeckte Einlage setzt denklo-

gisch den vorherigen Zufluss des eingelegten Wirt-

schaftsguts (Tantiemeforderung) voraus. 

◼ Das FG muss nun aufklären, ob der Kläger in den 

Streitjahren auf seine bereits entstandenen Tantieme-

ansprüche verzichtet und diese verdeckt in die A-

GmbH eingelegt hat, so dass ihm die Tantiemen vor-

her (fiktiv) zugeflossen sein müssen. Die verdeckte 

Einlage setzt nicht voraus, dass die A-GmbH tatsäch-

lich Tantiemeverpflichtungen gegenüber dem Kläger 

passiviert hat; vielmehr genügt es, wenn Tantiemever-

pflichtungen hätten passiviert werden müssen. 

 

Hinweise: Sollte ein Tantiemeanspruch des Klägers 
hingegen nicht entstanden sein, weil sich der Kläger 
und die A-GmbH vorab auf eine Aufhebung der Tanti-
eme geeinigt bzw. stillschweigend verständigt haben, 
wäre ein fiktiver Zufluss zu verneinen, so dass der Klä-
ger keine Tantieme versteuern müsste. Denn dann 
könnte der Kläger keine verdeckte Einlage erbracht ha-
ben, weil er keine Forderung gegen die A-GmbH gehabt 
hat, die er im Wege der verdeckten Einlage eingebracht 
hat. Zu einem fiktiven Zufluss kann es unter dem Ge-
sichtspunkt des Verzichts also nur kommen, wenn der 
Gesellschafter-Geschäftsführer nach der Entstehung 
seines Tantiemeanspruchs auf die Tantieme verzichtet. 

Der BFH widerspricht mit seinem aktuellen Urteil der 
Auffassung der Finanzverwaltung, die es für einen fik-
tiven Zufluss bei einem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer ausreichen lässt, dass der Tantieme-
anspruch fällig und durchsetzbar ist; der Finanzverwal-
tung zufolge ist es für den fiktiven Zufluss nicht erforder-
lich, dass die GmbH eine entsprechende Verpflichtung 
in ihrem Jahresabschluss passiviert hat. 

 

II. FÜR VERMIETER 

1. Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer 

für ein Gebäude 

Der Steuerpflichtige kann eine kürzere tatsächliche Nut-
zungsdauer eines Gebäudes durch ein Gutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
nachweisen und damit eine höhere Abschreibung gel-
tend machen, als sich nach der gesetzlichen Nutzungs-
dauer ergibt.  
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Das Gutachten ist anzuerkennen, wenn es sich auf das 
konkrete Grundstück bezieht und zu den maßgeblichen 
Kriterien der Nutzungsdauer wie etwa zum technischen 
Verschleiß, der wirtschaftlichen Entwertung oder zu 
rechtlichen Nutzungsbeschränkungen Stellung nimmt. 
 
Hintergrund: Gebäude, die vermietet oder betrieblich 
genutzt werden, können abgeschrieben werden. Die 
Abschreibung richtet sich nach der Nutzungsdauer des 
Gebäudes, die gesetzlich vermutet wird, z. B. 33,3 
Jahre für betrieblich genutzte Gebäude, die nicht Wohn-
zwecken dienen oder – je nach Fertigstellungszeitpunkt 
– 50 oder 33,3 Jahre für vermietete Gebäude im Privat-
vermögen. Allerdings kann der Steuerpflichtige eine 
kürzere Nutzungsdauer nachweisen und dann eine hö-
here Abschreibung in Anspruch nehmen. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin erwarb im Jahr 2013 eine 
vermietete Grundstückshälfte, auf der sich zwei Ge-
bäude befanden. Sie machte in ihrer Einkommensteu-
ererklärung für 2014 bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung eine Abschreibung von ca. 5,26 % auf 
Grundlage einer Restnutzungsdauer von 19 Jahren gel-
tend; die gesetzliche Abschreibung hätte 2 % bei einer 
gesetzlich vermuteten Nutzungsdauer von 50 Jahren 
betragen. Zur Ermittlung der Restnutzungsdauer legte 
die Klägerin ein Gutachten eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen vor, der die Restnut-
zungsdauer nach den einschlägigen immobilienrechtli-
chen Regeln bewertet und dabei berücksichtigt hatte, 
dass bis zum Erwerb durch die Klägerin keine Moderni-
sierungsmaßnahmen erfolgt waren. Das Finanzamt er-
kannte lediglich eine Abschreibung von 2 % an. 
 
Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt und er-
kannte eine Restnutzungsdauer von 19 Jahren an: 

◼ Zwar betrug der Abschreibungssatz im Veranlagungs-

zeitraum 2014 2 %, weil der Gesetzgeber von einer 

Nutzungsdauer für vermietete Gebäude des Privatver-

mögens von 50 Jahren ausging. Der Steuerpflichtige 

kann aber eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer 

nachweisen. 

◼ Eine kürzere Nutzungsdauer kann sich etwa aus ei-

nem technischen Verschleiß, einer wirtschaftlichen 

Entwertung oder aus rechtlichen Nutzungsbeschrän-

kungen ergeben. 

◼ Die Klägerin hat eine kürzere tatsächliche Nutzungs-

dauer nachgewiesen, indem sie ein taugliches Gut-

achten vorgelegt hat. Für den Nachweis genügt ein 

Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen, das auf einzelne Kriterien der Nut-

zungsdauer Bezug nimmt und die Gegebenheiten des 

Einzelfalls berücksichtigt. 

◼ Der Gutachter, der das Gutachten für die beiden Ge-

bäude erstellt hat, war öffentlich bestellt und vereidigt. 

Er hat seine Ermittlung der Restnutzungsdauer auf die 

einschlägigen gesetzlichen Regelungen gestützt und 

dabei auch die tatsächlichen Gegebenheiten des Ein-

zelfalls berücksichtigt, nämlich den Umstand, dass die 

Gebäude bis zum Erwerb durch die Klägerin nicht mo-

dernisiert worden sind.  

 

Hieraus hat er nachvollziehbar eine wirtschaftliche Ab-

nutzung abgeleitet, die zu einer wirtschaftlich gemittel-

ten Restnutzungsdauer von 19 Jahren für die beiden 

Gebäude auf dem Grundstück führte. 

◼ Entgegen der Auffassung des Finanzamts war es 

nicht erforderlich, dass der Gutachter auch einen tech-

nischen Verschleiß bestätigt. Denn es genügt der 

Nachweis eines wirtschaftlichen Verbrauchs; eine kür-

zere wirtschaftliche oder rechtliche Nutzungsdauer ist 

nämlich nur bedingt oder gar nicht vom technischen 

Gebäudezustand abhängig. 

 

Hinweise: Der BFH macht deutlich, dass eine be-
stimmte Methode wie z. B. ein Bausubstanzgutachten 
oder ein bestimmtes Ermittlungsverfahren nicht erfor-
derlich ist, um eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer 
nachzuweisen. 
Die Finanzverwaltung stellt an die Gutachten höhere 
Anforderungen. Der BFH widerspricht der Finanzver-
waltung, weil es für die von der Finanzverwaltung ge-
forderten Anforderungen keine gesetzliche Grundlage 
gibt. So hält es der BFH für denkbar, dass die Restnut-
zungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
übernommen wird. 

Abschließend entscheiden muss nun das Finanzgericht 
im zweiten Rechtsgang. Dort muss noch die Bemes-
sungsgrundlage für die Abschreibung ermittelt werden. 
Die Klägerin hatte zu Unrecht den Wert für einen Nieß-
brauch, der ihr an dem Grundstück zustand, als An-
schaffungskosten geltend gemacht. Dafür könnten der 
Klägerin aber Anschaffungskosten aus der Übernahme 
von Verbindlichkeiten entstanden sein, die bislang noch 
nicht geprüft worden sind. 

 

III. FÜR ALLE STEUERZAHLER 

1. Grundsteuerreform: Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit der Grundsteuerwerte 

Trägt ein Grundstückseigentümer konkrete Umstände 
vor, nach denen der im Rahmen der Grundsteuerreform 
festgestellte Grundsteuerwert den Wert seines Grund-
stücks erheblich überschreiten und ein entsprechender 
Nachweis durch ein Sachverständigengutachten ge-
führt werden könnte, ist Aussetzung der Vollziehung 
des Grundsteuerwertbescheids zu gewähren. 
Hintergrund: Im Rahmen der Grundsteuerreform wer-
den ca. 36 Mio. Grundstücke neu bewertet. Die Bewer-
tung erfolgt schematisch anhand der Bodenrichtwerte, 
einer fingierten Restnutzungsdauer und eines typisier-
ten Reinertrags. Der Nachweis eines niedrigeren Wer-
tes durch Vorlage eines Gutachtens ist nicht vorgese-
hen. In vielen Bundesländern wird das sog. Bundesmo-
dell angewendet, das auch im Streitfall relevant war. 
Sachverhalt: Der Steuerpflichtige besaß ein ca. 350 qm 
großes Grundstück in Rheinland-Pfalz, das mit einem 
Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 72 qm be-
baut war. Das Baujahr des Einfamilienhauses war 1880; 
seit der Errichtung waren keine wesentlichen Renovie-
rungen mehr vorgenommen.  
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Das Finanzamt stellte den Grundsteuerwert zum 
1.1.2022 auf 91.600 € fest. Hiergegen legte der Steuer-
pflichtige Einspruch ein und beantragte unter Hinweis 
auf das Baujahr und den Zustand des Hauses die Aus-
setzung der Vollziehung, die das Finanzamt ablehnte. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem 
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung – ebenso wie 
die Vorinstanz (s. hierzu unsere Mandanten-Information 
2/2024) – statt: 

◼ Es bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 

Grundsteuerwertes. Denn die Vorschriften über die 

Bewertung von Grundstücken müssen verfassungs-

konform ausgelegt werden und dem Steuerpflichtigen 

die Möglichkeit geben, einen niedrigeren gemeinen 

Wert des Grundstücks nachzuweisen. Zwar ist nach 

der Grundsteuerreform der Nachweis eines niedrige-

ren Grundsteuerwertes nicht vorgesehen. Ein solcher 

Nachweis, z. B. durch ein Sachverständigengutach-

ten, muss aber möglich sein, um eine verfassungswid-

rige Übermaßbesteuerung zu vermeiden. 

◼ Zwar hat der Gesetzgeber angesichts der großen An-

zahl zu bewertender Grundstücke einen großen Typi-

sierungs- und Pauschalierungsspielraum. Allerdings 

darf es nicht zu einer verfassungswidrigen Übermaß-

besteuerung kommen. 

◼ Der Steuerpflichtige hat im Streitfall Umstände vorge-

tragen, nach denen der Nachweis eines niedrigeren 

Grundstückswertes gelingen könnte. Hierfür spre-

chen das Baujahr des Hauses und die seit 1880 un-

terbliebenen Renovierungen. Es ist daher vorstellbar, 

dass das Grundstück nur mit dem Bodenwert abzüg-

lich etwaiger Freilegungskosten bewertet werden 

könnte. Es bestehen Zweifel, dass sich mit dem Ge-

bäude die gesetzlich typisierten Mieterträge erzielen 

lassen, die im Streitfall mit jährlich 3.635 € angesetzt 

wurden. 

 

Hinweise: Der Steuerpflichtige hat im Streitfall kein 
Sachverständigengutachten vorgelegt. Für die Ausset-
zung der Vollziehung genügt es jedoch, dass er Um-
stände vorgetragen hat, die es möglich erscheinen las-
sen, dass ein Sachverständigengutachten zu einem 
niedrigeren gemeinen Wert gelangt. Bisher geht der 
BFH von einem Verstoß gegen das Übermaßverbot 
aus, wenn der vom Finanzamt festgestellte Wert den 
nachgewiesenen niedrigeren Wert um 40 % oder mehr 
übersteigt. 

Die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen 
Grundsteuerwertbescheids führt im Ergebnis dazu, 
dass im vorliegenden Fall im Umfang der Aussetzung 
zunächst keine Grundsteuer gezahlt werden muss. Die 
Aussetzung der Vollziehung ist jedoch nur eine vorläu-
fige Entscheidung; die endgültige Entscheidung wird im 
Klageverfahren gegen den Grundsteuerwertbescheid 
getroffen. 

 

Der Beschluss betrifft das sog. Bundesmodell, das in 
der Mehrzahl der Bundesländer anwendbar ist.  
 

Der BFH hat sich nicht dazu geäußert, ob sich seine 
Ausführungen auch auf die Ermittlung des Grundsteu-
erwerts in Bundesländern übertragen lassen, in denen 
das Bundesmodell nicht gilt. 

 

 

IV. WISSENSWERTES ÜBER: PHOTO-
VOLTAIKANLAGEN IM STEUER-
RECHT – IHR (STEUERLICHER) 
WEGWEISER  

1. Vorbemerkung 

Viele Betreiber einer Photovoltaikanlage machen sich 
im Vorfeld keine Gedanken darüber, welche steuerli-
chen Folgen die Installation und der Betrieb einer Pho-
tovoltaikanlage haben und welche steuerlichen Pflich-
ten damit einhergehen. Die Anlagenbetreiber kommen 
grundsätzlich mit der gesamten Bandbreite des deut-
schen Steuerrechts in Berührung. Neben einkommen-
steuerlichen, gewerbesteuerlichen und umsatzsteuerli-
chen Fragestellungen können auch grunderwerbsteuer-
liche und erbschaftsteuerliche Themen eine Rolle spie-
len. Um hier keine Nachteile zu erleiden, sollte rechtzei-
tig vor dem Erwerb der Anlage das Gespräch mit dem 
steuerlichen Berater gesucht werden. Nur so lassen 
sich „Fehler“ vermeiden, die sich später womöglich 
nicht mehr korrigieren lassen. 
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 v. 16.12.2022, ver-
kündet am 20.12.2022 (BGBl 2022 I S. 2294), wurden 
weitgehende steuerliche Entlastungen für Betreiber 
kleinerer Photovoltaikanlagen im Bereich der Einkom-
mensteuer und der Umsatzsteuer eingeführt. Die ge-
setzlichen Neuregelungen bringen neben deutlichen 
Vereinfachungen auch eine erfreuliche Entlastung von 
bürokratischen Pflichten mit sich. Mit diesen Erleichte-
rungen will der Bundesgesetzgeber den Ausbau von er-
neuerbaren Energien aus Sonnenkraft weiter fördern 
und begünstigt insbesondere Betreiber oder Miteigentü-
mer von kleinen Photovoltaikanlagen. 
Die nachfolgenden Ausführungen enthalten zwar wich-
tige Eckpunkte der Besteuerung von Photovoltaikanla-
gen, ein ausführliches, auf den Einzelfall bezogenes 
Beratungsgespräch können sie jedoch nicht ersetzen. 
Die steuerliche Planung im Zusammenhang mit der An-
schaffung einer Photovoltaikanlage sollte rechtzeitig im 
Vorfeld der Bestellung erfolgen. 
 

2. Einkommensteuer 

2.1 Einkunftsart 

i. Grundsatz 

Betreiber einer Photovoltaikanlage, die Strom erzeugen 
und diesen in das öffentliche Stromnetz einspeisen oder 
an Dritte veräußern, erzielen hierdurch Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb. Der Gewerbebetrieb „Stromerzeu-
gung“ stellt grundsätzlich eine eigenständige Einkunfts-
quelle dar und ist für sich zu beurteilen. Dies gilt im 
Grundsatz auch dann, wenn der Anlagenbetreiber ne-
ben der „Stromerzeugung“ eine weitere betriebliche Be-
tätigung ausübt. Es ist in aller Regel nicht davon auszu-
gehen, dass beide Tätigkeiten sich ergänzen und folg-
lich als Einheit anzusehen sind. Allein die räumliche 
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Nähe der beiden Tätigkeiten führt noch nicht zu einem 
einheitlichen Gewerbebetrieb. 

 
ii. Steuerfreiheit nach § 3 EStG 

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der Gesetzgeber 
in § 3 Nr. 72 EStG die Steuerfreiheit von Einnahmen 
und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb 
von kleineren Photovoltaikanlagen eingeführt, um die 
bürokratischen Hürden abzubauen und die Betreiber ei-
ner Photovoltaikanlage von den steuerlichen Pflichten 
zu entlasten. Die Neuregelung ist mit Wirkung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022 in Kraft getreten. 
Die Steuerfreiheit greift für Photovoltaikanlagen mit ei-
ner installierten Bruttoleistung laut Marktstammdatenre-
gister von bis zu 30 kW (peak), welche auf, an oder in 
Einfamilienhäusern einschließlich der Nebengebäude 
oder nicht zu Wohnzwecken (z.B. Gewerbeimmobilien, 
Garagengrundstück) dienenden Gebäuden installiert 
sind. Diese Voraussetzungen dürften die allermeisten 
Aufdach-Photovoltaikanlagen, welche im privaten Um-
feld installiert werden, erfüllen. 
 
Beispiel 1: Aufgrund der stark gestiegenen Strom-
preise beabsichtigten die Eheleute Muster auf dem 
nach Süden ausgerichteten Dach ihres privaten Einfa-
milienhauses eine Photovoltaikanlage mit einer Nenn-
leistung von 22 kWp zu installieren und beauftragten ei-
nen Solateur mit der Errichtung der Anlage. Die Photo-
voltaikanlage wurde im August 2022 in Betrieb genom-
men. Die Eheleute Muster können aufgrund des einge-
bauten Batteriespeichers ca. die Hälfte des Stroms 
selbst verbrauchen, die andere Hälfte wird gegen Ein-
speisevergütung in das Stromnetz eingespeist. 
Lösung: Die Einnahmen aus dem Verkauf des Stroms 
und aus der Entnahme des selbst verbrauchten Stroms 
sind steuerfrei und unterliegen nicht der Einkommens-
teuer. 

 
Begünstigt sind demnach nicht nur die klassischen Auf-
dachanlagen, sondern auch Photovoltaikanlagen, wel-
che an der Fassade oder auf dem Gartenhaus, der Ga-
rage oder dem Carport errichtet werden. Freiflächen-
Photovoltaikanlagen sind unabhängig von ihrer Größe 
nicht begünstigt, auch wenn diese im Garten des priva-
ten Einfamilienhauses aufgestellt werden. 
Für Mehrfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien mit meh-
reren Gewerbeeinheiten und gemischt genutzte Ge-
bäude ist eine eigenständige Leistungsgrenze zu be-
achten. Die Steuerfreiheit greift in diesen Fällen ein, 
wenn die installierte Leistung maximal 15 kW (peak) je 
Wohn- oder Gewerbeeinheit beträgt. 
 
Beispiel 2: Frau Müller betreibt eine Bäckerei im Erd-
geschoss ihres Hauses. Im Obergeschoss des Hauses 
befindet sich ihre private Wohnung. Die Dachgeschoss-
wohnung hat sie vermietet. Sie lässt auf dem Dach ihres 
Hauses eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung 
von 35 kWp errichten. 
Lösung: Das gemischt genutzte Gebäude verfügt über 
zwei Wohn- und eine Gewerbeeinheit. Die Steuerfrei-
heit greift folglich bei einer Maximalleistung der Photo-
voltaikanlage von 45 kWp (= 3 x 15 kWp) ein. Die Ein-
nahmen und die Entnahmen von Frau Müller sind daher 
steuerfrei, da die von ihr installierte Photovoltaikanlage 
lediglich eine Leistung von 35 kWp hat. 

 

Es ist nicht erforderlich, dass der Betreiber der Photo-
voltaikanlage auch Eigentümer des Gebäudes ist, da-
her können auch Mieter oder Pächter steuerbegünstigte 
Photovoltaikanlagen betreiben, wenngleich dies im pri-
vaten Umfeld eher ein Ausnahmefall sein dürfte. 
 
Hinweis: Die Bundesregierung beabsichtigt im Jah-
ressteuergesetz 2024 die Leistungsgrenze auf bis zu 30 
kW (peak) je Wohn- oder Gewerbeeinheit zu erhöhen 
und insoweit die Leistungsgrenzen zu vereinheitlichen. 
Hier sind die weitere Entwicklung und das laufende Ge-
setzgebungsverfahren abzuwarten und zu beobachten. 
Für das vorherige Beispiel 2 würde das bedeuten, dass 
die Steuerfreiheit für eine Photovoltaikanlage mit einer 
Maximalleistung von 90 kWp zu gewähren wäre und 
Frau Müller daher auch eine größere Photovoltaikan-
lage installieren könnte. 
 
Die Verwendung des produzierten Stroms ist für die 
Frage der Steuerfreiheit irrelevant. Die Steuerbefreiung 
gilt daher sowohl für den veräußerten als auch den 
selbst verbrauchten Strom. Hierbei spielt es auch keine 
Rolle, ob der Strom an den Netzbetreiber oder bei-
spielsweise an einen Mieter veräußert wird. Es ist ins-
besondere auch nicht erforderlich, dass der Strom aus-
schließlich für eigene Wohnzwecke genutzt wird. Auch 
ein Verbrauch des produzierten Stroms in einem „ande-
ren“ Gewerbebetrieb führt nicht zu einer Aberkennung 
der Steuerfreiheit. 
 
Hinweis: Sofern Frau Müller aus Beispiel 2 den selbst 
produzierten Strom sowohl in ihrer Privatwohnung als 
auch in ihrer Bäckerei verbraucht und lediglich den ver-
bleibenden Strom ins öffentliche Stromnetz einspeist, 
gilt auch in diesem Fall die Steuerbefreiung. Die Einnah-
men und die Entnahmen unterliegen nicht der Einkom-
mensteuer. 
 
Die neu eingeführte Steuerbefreiung gilt nicht nur für 
neu errichtete bzw. erstmals in Betrieb genommene 
Photovoltaikanlagen, sondern erfasst auch sämtliche 
Bestandsanlagen, welche die vorgenannten Vorausset-
zungen erfüllen. 
Die Steuerbefreiung greift allerdings nur dann ein, wenn 
die Gesamtleistung aller Photovoltaikanlagen des Be-
treibers zusammen höchstens 100 kW (peak) beträgt. 
Die Prüfung der 100-kW-(peak)-Grenze ist dabei pro 
Steuerpflichtigen oder pro Gesellschaft durchzuführen. 
Bei Prüfung dieser Höchstgrenze von 100 kW (peak) 
sind alle nach § 3 Nr. 72 EStG grundsätzlich begünstig-
ten Photovoltaikanlagen des jeweiligen Anlagenbetrei-
bers einzubeziehen. Diese Grenze dürfte allerdings für 
die allermeisten Anlagenbetreiber unproblematisch 
sein, da eine Vielzahl von Photovoltaikanlagen eher die 
Ausnahme sein dürfte. 
Rechtsfolge der Steuerbefreiungsvorschrift ist die Steu-
erfreiheit sämtlicher Einnahmen und Entnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb der Photovoltaikanlage. 
Sowohl der Verkauf des produzierten Stroms als auch 
der Eigenverbrauch unterliegen nicht der Einkommens-
teuer. Im Gegenzug können allerdings auch keine Be-
triebsausgaben mehr geltend gemacht werden. Sowie 
die Einnahmen bleiben auch sämtliche Aufwendungen 
einkommensteuerlich unberücksichtigt. Es können we-
der Aufwendungen für die Wartung oder Instandhaltung 
der Photovoltaikanlage noch die Abschreibung der An-
lage steuerlich Berücksichtigung finden.  
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Sofern die Voraussetzungen unterjährig erstmalig erfüllt 
sind oder letztmalig erfüllt werden, z.B. bei Neuerrich-
tung einer Photovoltaikanlage oder bauliche Verände-
rung im jeweiligen Gebäude, greift die Steuerbefreiung 
nur bis bzw. ab diesem Zeitpunkt.  
Die Steuerfreiheit erfasst auch die Einnahmen aus der 
Veräußerung der gesamten Photovoltaikanlage oder 
die Entnahme der Photovoltaikanlage aus dem Be-
triebsvermögen. Dies gilt insbesondere für die Fälle des 
Verkaufs oder der Schenkung des Gebäudes nebst auf-
stehender Photovoltaikanlage. 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann bei An-
wendung der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG 
grundsätzlich die Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen nach § 35a EStG in Anspruch genommen 
werden. Dies gilt sowohl für die Installation der Photo-
voltaikanlage als auch für etwaige Wartungsarbeiten. 
Da sowohl die Betriebseinnahmen steuerfrei sind als 
auch die Betriebsausgaben nicht abgezogen werden 
dürfen, ist die Ermittlung eines Gewinns nicht mehr er-
forderlich. Die Abgabe einer Gewinnermittlung ist in die-
sen Fällen nicht notwendig. Eine Angabe in der Einkom-
mensteuererklärung entfällt daher vollständig. 
 
Hinweis: Durch Einführung der Steuerbefreiung wird 
zukünftig ein aufwändiges Besteuerungsverfahren, wel-
ches häufig die Einbeziehung des steuerlichen Beraters 
erforderte, vermieden. Im Bereich der Einkommens-
teuer entfällt damit jegliche Besteuerung. Auch die Er-
füllung sämtlicher bürokratischer Pflichten hat sich hier-
mit erledigt. 
Ein Wahlrecht gibt es allerdings nicht. Die völlige 
Steuerfreiheit gilt bei Erfüllen der vorgenannten tat-
bestandlichen Voraussetzungen zwangsweise. 
Die nachfolgenden Ausführungen betreffen daher 
Betreiber einer Photovoltaikanlage, welche die Vo-
raussetzungen des § 3 Nr. 72 EStG nicht erfüllen. 

 

2.2 Betriebsvermögen 

Die Photovoltaikanlage ist notwendiges Betriebsver-
mögen, auch wenn der selbst produzierte Strom teil-
weise privat verbraucht wird. Durch die Betriebsvermö-
genseigenschaft der Anlage unterliegt auch eine spä-
tere Veräußerung der Photovoltaikanlage der Einkom-
mensteuer. Dient die Photovoltaikanlage ausschließlich 
dem Selbstverbrauch des produzierten Stroms im priva-
ten Haushalt, stellt die Anlage notwendiges Privatver-
mögen dar. In diesem Fall ergeben sich keine einkom-
mensteuerlichen Folgen aus dem Betrieb der Photovol-
taikanlage. 

Bei einem Batteriespeicher ist hinsichtlich der Art und 
Weise des Einbaus zu unterscheiden. Wird der Batte-
riespeicher vor dem Wechselrichter eingebaut, ist der 
Batteriespeicher unselbständiger Bestandteil der An-
lage. Die Zuordnung der einheitlichen Photovoltaikan-
lage richtet sich nach den zuvor dargestellten Grunds-
ätzen. Bei einem Einbau nach dem Wechselrichter 
stellt der Batteriespeicher hingegen ein selbständiges 
Wirtschaftsgut dar. Dient der Batteriespeicher aus-
schließlich der Erhöhung des Selbstverbrauchs im pri-
vaten Haushalt, handelt es sich um ein Wirtschaftsgut 
des notwendigen Privatvermögens. Eine steuerliche 
Berücksichtigung des Batteriespeichers scheidet in die-
sem Fall aus. 

 

2.3 Gewinnermittlung 

Der Gewinn kann regelmäßig mangels Buchführungs-
pflicht durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermit-
telt werden. Hierzu werden grundsätzlich die in einem 
Kalenderjahr zugeflossenen Betriebseinnahmen den im 
gleichen Kalenderjahr abgeflossenen Betriebsausga-
ben gegenübergestellt. Gewinnermittlungszeitraum ist 
grundsätzlich das Kalenderjahr. Erst wenn ein Gewinn 
von mehr als 80.000 € pro Jahr erzielt wird oder der 
jährliche Stromumsatz 800.000 € übersteigt, ist der Ge-
winn durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln. In 
diesem Fall ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, Bü-
cher zu führen und regelmäßig einen Abschluss (Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung) zu erstellen. 

 

2.4 Betriebseinnahmen 

Zu den Betriebseinnahmen zählen in erster Linie die 
Vergütungen für den ins Netz eingespeisten Strom. Ist 
der Anlagenbetreiber als Unternehmer im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes anzusehen, zählt auch die ver-
einnahmte Umsatzsteuer sowie die vom Finanzamt er-
stattete Vorsteuer zu den Betriebseinnahmen. 

Für den privat verbrauchten Strom ist darüber hinaus 
eine Sachentnahme als „fiktive“ Betriebseinnahme an-
zusetzen. Nach den allgemeinen ertragsteuerlichen 
Grundsätzen ist die Sachentnahme mit dem Teilwert zu 
bewerten. Dieser entspricht den Reproduktionskosten 
des selbstverbrauchten Stroms. Hierzu gehören neben 
den Herstellungskosten auch die Verwaltungs- und Be-
triebskosten. Der Teilwert kann entweder durch die in-
dividuell angefallenen Kosten (sog. progressive Me-
thode) oder durch Ableitung aus dem Verkaufspreis 
(sog. retrograde Methode) ermittelt werden. Die Um-
satzsteuer auf die unentgeltliche Wertabgabe ist noch 
hinzuzurechnen, sofern der private Verbrauch der Um-
satzsteuer unterliegt. 

 

2.5 Absetzung für Abnutzung (AfA) 

Sowohl Aufdachanlagen als auch dachintegrierte Pho-
tovoltaikanlagen stellen aus Sicht der Finanzverwaltung 
selbständige bewegliche Wirtschaftsgüter dar. Die An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten der Photovoltaik-
anlage sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer von 20 Jahren linear abzuschreiben. 

Für Photovoltaikanlagen, welche nach dem 31.03.2024 
und vor dem 01.01.2025 angeschafft werden, kommt 
auch die degressive AfA in Betracht. Diese beträgt das 
2-fache der linearen AfA, mithin 10 % der Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten bzw. in den Folgejahren 
des jeweiligen Restbuchwertes. Aufgrund der AfA in fal-
lenden Jahresbeträgen ist ein Wechsel von der degres-
siven AfA zur linearen AfA im weiteren Zeitverlauf an-
gezeigt, sofern man im jeweiligen Besteuerungszeit-
raum den höchsten Abschreibungsbetrag geltend ma-
chen will. 

Die abzugsfähige Vorsteuer, soweit der Nullsteuersatz 
nicht zur Anwendung kommt, gehört nicht zu den An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Abschrei-
bung beginnt im Zeitpunkt der Lieferung der Anlage, 
dies ist der Abnahmezeitpunkt bzw. der Zeitpunkt der 
Fertigstellung.  
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Im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung ist die AfA 
zeitanteilig ab dem Monat der Anschaffung bzw. Her-
stellung zu berücksichtigen. 

 

2.6 Investitionsabzugsbetrag 

Durch die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags für 
die künftige Anschaffung bzw. Herstellung einer Photo-
voltaikanlage können grundsätzlich bis zu 50 % der An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten als vorgezogener 
Aufwand (Betriebsausgabe) geltend gemacht werden, 
da es sich bei der Photovoltaikanlage um ein bewegli-
ches und abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagever-
mögens handelt. Die Voraussetzungen der erforderli-
chen betrieblichen Nutzung sind grundsätzlich erfüllt. 
 

2.7 Sonderabschreibung 

Grundsätzlich ist im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in den vier folgenden Jahren neben der regu-
lären AfA eine Sonderabschreibung von bis zu insge-
samt 20 % der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
möglich, da es sich bei der Photovoltaikanlage um ein 
bewegliches und abnutzbares Wirtschaftsgut des Anla-
gevermögens handelt, welches ausschließlich oder fast 
ausschließlich betrieblich genutzt wird. 

 

2.8 Übrige Betriebsausgaben 

Schuldzinsen und weitere Finanzierungskosten für den 
Erwerb der Anlage sind als Betriebsausgaben abzugs-
fähig. 
Abzugsfähig sind auch die laufenden Kosten für die An-
lage, z. B. Ausgaben für Wartung, Zählermiete, Versi-
cherung oder Instandhaltungsarbeiten. 
 
Hinweis: Mittlerweile ist höchstrichterlich geklärt, dass 
Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten am Ge-
bäude, insbesondere am Dach, nicht abziehbar sind. 
Anders verhält es sich nur, soweit eine Einzelmaß-
nahme ausschließlich der Photovoltaikanlage zugeord-
net werden kann. Dies gilt beispielsweise für die Ver-
stärkung der Dachsparren zur Installation einer Photo-
voltaikanlage. 

 

2.9 Betriebsveräußerung 

Die Veräußerung der Photovoltaikanlage, in aller Regel 
gemeinsam mit dem Verkauf des gesamten Grund-
stücks, ist eine Betriebsveräußerung des gesamten Ge-
werbebetriebs „Stromerzeugung“. Der Veräußerungs-
gewinn ermittelt sich durch Gegenüberstellung des auf 
die Anlage entfallenden Verkaufspreises und des steu-
erlichen Restbuchwerts im Zeitpunkt der Veräußerung. 
Etwaige Veräußerungskosten im Zusammenhang mit 
dem Verkauf des Gewerbebetriebs, z. B. Steuerbera-
tungskosten, können in Abzug gebracht werden. Die 
Veräußerung des gesamten Gewerbebetriebs ist steu-
erlich begünstigt und unterliegt der sog. Fünftelrege-
lung. Unter bestimmten Voraussetzungen kommen ggf. 
weitere Begünstigungen (Freibetrag, ermäßigter Steu-
ersatz) in Betracht. 
 

3. Gewerbesteuer 

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Betrieb einer 
Photovoltaikanlage um einen gesonderten Gewerbebe-
trieb. Auch wenn der Betreiber der Photovoltaikanlage 
weitere betriebliche Tätigkeiten ausübt, sind diese in al-
ler Regel nicht zu einer Einheit zusammenzufassen. 
Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG gilt auch 
für Zwecke der Gewerbesteuer. Folglich sind die Ein-
nahmen oder Entnahmen im Zusammenhang mit dem 
Betrieb einer Photovoltaikanlage unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie bei der Einkommensteuer auch bei 
der Gewerbesteuer freigestellt. 
Gleichwohl hat der Gesetzgeber auch für gewerbesteu-
erliche Zwecke die bisher bereits bestehende gesetzli-
che Regelung zur gewerbesteuerlichen Steuerfreiheit 
an die Größenmerkmale der Einkommensteuer mit Wir-
kung für den Erhebungszeitraum 2022 angepasst. Pho-
tovoltaikanlagen bis zu einer installierten Leistung von 
30 kW sind von der Gewerbesteuer befreit, wenn sich 
deren Tätigkeit ausschließlich auf die Erzeugung und 
Vermarktung von Strom aus einer auf, an oder in einem 
Gebäude angebrachten Anlage beschränkt. Aufgrund 
dieser Steuerbefreiung sind die Anlagenbetreiber nicht 
mehr Mitglied der IHK, die zuvor bestehende Pflichtmit-
gliedschaft entfällt. 
Eine Gewerbesteuererklärung müssen die Anlagenbe-
treiber daher nicht mehr abgeben. 
Sofern die Größenmerkmale überschritten werden und 
der Betrieb der Photovoltaikanlage grundsätzlich der 
Gewerbesteuer unterliegt, ist für gewöhnlich nicht mit 
einer gewerbesteuerlichen Belastung zu rechnen, da 
dem Betreiber einer Photovoltaikanlage ein Freibetrag 
von 24.500 € für jeden Gewerbebetrieb zusteht. Des 
Weiteren ist zu berücksichtigen, dass gerade in den An-
fangsjahren aufgrund der Schuldzinsen, der AfA und 
ggf. der Sonderabschreibung in vielen Fällen Verluste 
bzw. nur geringe Gewinne erwirtschaftet werden. Ge-
werbesteuerliche Konsequenzen sind in aller Regel 
auch bei Nichterfüllen der Steuerbefreiungen nicht zu 
erwarten. 
 

4. Umsatzsteuer 

4.1 Unternehmereigenschaft 

Der Betreiber der Anlage wird den erzeugten Strom 
ganz oder teilweise, regelmäßig und nicht nur gelegent-
lich in das allgemeine Stromnetz einspeisen. Damit 
dient die Anlage ausschließlich der nachhaltigen Erzie-
lung von Einnahmen aus der Stromerzeugung. Der Be-
treiber der Photovoltaikanlage ist daher ein Unterneh-
mer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Unternehmer 
ist hierbei, wer den Vertrag mit dem Netzbetreiber bzw. 
einem Dritten über die Lieferung des Stroms schließt. 
Insbesondere Ehegatten müssen daher im Rahmen der 
vertraglichen Vereinbarungen auf eine klare und ein-
deutige Dokumentation achten, um keine wirtschaftli-
chen Nachteile zu erleiden. Es ist daher dafür Sorge zu 
tragen, dass bei sämtlichen Vertragsverhältnissen der 
richtige Vertragspartner aufgenommen wird. 

 

4.2 Kleinunternehmerregelung 

In vielen Fällen werden die Betreiber der Photovoltaik-
anlage die Voraussetzungen der sog. Kleinunterneh-
merregelung erfüllen, da deren Umsatz im vorangegan-
genen Kalenderjahr 22.000 € nicht überstiegen hat und 
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im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 € 
nicht übersteigen wird. Nimmt der Unternehmer seine 
unternehmerische Tätigkeit im Laufe eines Kalender-
jahres neu auf, ist allein auf den voraussichtlichen Um-
satz des laufenden Jahres abzustellen. Die maßgebli-
che Grenze beträgt in diesem Fall 22.000 €. Der Regie-
rungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 sieht 
eine Erhöhung der vorgenannten Umsatzgrenzen auf 
25.000 € bzw. 100.000 € vor. 

Bei der Ermittlung der vorgenannten Grenzen ist jeweils 
auf den Gesamtumsatz des Unternehmers abzustellen. 
Hierbei sind alle unternehmerischen Tätigkeiten des 
Anlagenbetreibers miteinzubeziehen, d. h. sämtliche 
Betriebe oder berufliche Tätigkeiten sind zu berücksich-
tigen. 

Folge der Kleinunternehmerregelung ist, dass die ge-
schuldete Umsatzsteuer nicht erhoben wird und die Re-
gelungen über den Vorsteuerabzug keine Anwendung 
finden. Ein Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnun-
gen, insbesondere dem Erwerb der Anlage, ist nicht 
möglich. Der Kleinunternehmer muss folglich auch 
keine Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen. 

Die Kleinunternehmerregelung war in der Vergangen-
heit für die Betreiber einer Photovoltaikanlage weniger 
interessant. Durch sie ergaben sich zwar deutliche bü-
rokratische Erleichterungen, allerdings auch ökonomi-
sche Nachteile, da die Vorsteuer aus der Anschaffung 
bzw. dem Erwerb der Photovoltaikanlage nicht geltend 
gemacht werden konnte. Daher entschieden sich viele 
Betreiber einer Photovoltaikanlage dazu, auf die Klein-
unternehmerregelung zu verzichten. Hierdurch war si-
chergestellt, dass die Vorsteuer im Rahmen der An-
schaffung oder des Erwerbs der Photovoltaikanlage 
geltend gemacht werden konnte. Der Anlagenbetreiber 
musste lediglich die Netto-Anschaffungskosten der An-
lage finanzieren, die Vorsteuer wurde durch das zustän-
dige Finanzamt erstattet. Im Gegenzug unterlag auch 
die Einspeisevergütung der Umsatzsteuer. Eine wirt-
schaftliche Belastung war hiermit allerdings nicht ver-
bunden, da der Netzbetreiber neben der Netto-Einspei-
severgütung auch die Umsatzsteuer zusätzlich an den 
Betreiber der Photovoltaikanlage entrichtete. Der Ver-
zicht auf die Kleinunternehmerregelung brachte aller-
dings allerhand administrativen Mehraufwand mit sich. 

Durch Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
wurde die Grundlage für die Einführung eines ermäßig-
ten Steuersatzes oder einer Steuerbefreiung mit dem 
Recht auf Vorsteuerabzug (sog. Nullsteuersatz) ge-
schaffen. Der deutsche Steuergesetzgeber hat mit dem 
Jahressteuergesetz 2022 diese Möglichkeit aufgegrif-
fen und sieht ab dem Jahr 2023 für die Lieferung von 
Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikan-
lage, einschließlich der für den Betrieb der Photovolta-
ikanlage wesentlichen Komponenten und der Batterie-
speicher, die dazu dienen, den mit den Solarmodulen 
erzeugten Strom zu speichern, einen ermäßigten Um-
satzsteuersatz von 0 % vor. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von 
Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und 
anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende 
Tätigkeiten genutzt werden, installiert werden. Gleiches 
gilt auch für die Installation von Photovoltaikanlagen so-
wie der Batteriespeicher, wenn die Installationsleistung 
separat beauftragt wurde und für die Lieferung der Bau-
teile der ermäßigte Steuersatz in Höhe von 0 % zum 
Tragen kommt.  

Bisher galt für diese Leistungen und Installationsleistun-
gen der reguläre Steuersatz von 19 %. Folglich wird die 
Eingangsrechnung des Anlagenbetreibers einen Brutto-
betrag enthalten, welcher zugleich dem Nettobetrag 
entspricht. 

Dieser Nullsteuersatz stellt ein Novum im deutschen 
Umsatzsteuerrecht dar und gilt bisher lediglich im Be-
reich der Photovoltaikanlagen. Zielsetzung ist die Ent-
lastung der meisten Betreiber von Photovoltaikanlagen 
von bürokratischen Aufgaben. Denn aufgrund der Ein-
führung des sog. Nullsteuersatzes sind die Lieferung 
sowie die Installation der Photovoltaikanlage aus Sicht 
des Anlagenbetreibers nicht mit Vorsteuerbeträgen be-
lastet, so dass der Betreiber der Photovoltaikanlage 
ohne finanzielle Nachteile bei der Kleinunternehmerre-
gelung bleiben kann. Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn die Photovoltaikanlage einschließlich ihrer 
Komponenten nach dem 31.12.2022 geliefert bzw. 
montiert worden sind. Für sog. Altanlagen, welche vor 
dem 1.1.2023 geliefert bzw. montiert worden sind, ver-
bleibt es bei den bisherigen Regelungen. 

Der Lieferant bzw. der Installationsbetrieb der Photovol-
taikanlage muss den sog. Nullsteuersatz unter folgen-
den Voraussetzungen anwenden: 

Begünstigt sind die Lieferung und die Montage der Pho-
tovoltaikanlage. Die Vermietung oder Verpachtung ei-
ner Photovoltaikanlage stellt hingegen keine Lieferung 
dar und unterliegt folglich der Regelbesteuerung. Der 
Vermieter bzw. Verpächter muss in diesen Fällen das 
Miet- bzw. Pachtentgelt zuzüglich 19 % Umsatzsteuer 
in Rechnung stellen. 

 

Hinweis: Die Anbieter von Photovoltaikanlagen bieten 
hier unterschiedlichste Varianten von Mietmodellen an. 
Je nach Ausgestaltung des Miet-, Pacht- oder Leasing-
vertrages kann es sich aus umsatzsteuerlicher Sicht um 
eine Lieferung der Photovoltaikanlage handeln. Die 
Vereinbarung einer sehr günstigen Kaufoption am Ende 
der Vertragslaufzeit unter Abtretung noch bestehender 
Garantieansprüche kann eine Lieferung begründen. Bei 
diesen Verträgen empfiehlt sich eine detaillierte Prüfung 
durch den steuerlichen Berater. 

 

Die Nebenleistungen zur Lieferung der Photovoltaikan-
lage unterliegen ebenfalls dem Nullsteuersatz. Hierzu 
zählen unter anderem die Übernahme der Anmeldung 
in das Marktstammdatenregister, die Bereitstellung von 
Software zur Steuerung und Überwachung der Photo-
voltaikanlage, die Kabelinstallation, die Lieferung von 
Schrauben und Stromkabeln, die Bereitstellung von Ge-
rüsten, die Lieferung von Befestigungsmaterialien so-
wie die Erneuerung oder Erweiterung des Zähler-
schrankes, sofern dies erforderlich ist. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings, dass diese Leistungen durch den 
Installationsbetrieb der Photovoltaikanlage erbracht und 
keine separaten Vertragsverhältnisse mit anderen 
Handwerksbetrieben begründet werden. Nicht begüns-
tigt sind allerdings selbständige Serviceleistungen, wie 
beispielsweise Wartungs- oder Reparaturarbeiten. 
Diese unterliegen dem Regelsteuersatz von 19 %. 

Auch die Lieferung einer Photovoltaikanlage durch ei-
nen Bauträger im Rahmen der Errichtung eines Gebäu-
des unterliegt dem Nullsteuersatz. 



DIE MANDANTENINFORMATION                                              S ▪ S ▪ P 
 
 

Seite 11 

Der Nullsteuersatz begünstigt nur die Lieferung an den 
Betreiber der Photovoltaikanlage. Vorausgehende Lie-
ferungen in der Lieferkette durch den Großhandel oder 
einen Zwischenhändler sind nicht begünstigt und unter-
liegen wie bisher dem Regelsteuersatz. 

Der sog. Nullsteuersatz setzt voraus, dass die Photo-
voltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnun-
gen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Ge-
bäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten 
genutzt werden, installiert werden. Es kommt daher ent-
scheidend auf den Installationsort der Photovoltaikan-
lage an. 

Eine Wohnung liegt bereits dann vor, wenn die Räum-
lichkeiten zum Wohnen oder Schlafen genutzt werden. 

 

Hinweis: Auch Gebäude auf Freizeitgrundstücken oder 
Gartenlauben in Kleingartensiedlungen erfüllen den 
Wohnungsbegriff. Auch ein Wohnwagen oder ein Haus-
boot erfüllen diese Voraussetzungen, wenn diese orts-
fest genutzt und allenfalls gelegentlich fortbewegt wer-
den. Ebenso kann ein Container den Gebäudebegriff 
erfüllen, sofern dieser ortsfest, z.B. als Wohncontainer, 
genutzt wird. 

 

Besonderheiten sind bei gemischt genutzten Gebäuden 
zu beachten. Wird ein Gebäude sowohl zu Wohnzwe-
cken als auch für betriebliche Aktivitäten genutzt, liegen 
die Voraussetzungen für den sog. Nullsteuersatz nach 
Auffassung der Finanzverwaltung grundsätzlich vor. 
wenn die Flächen, welche für die begünstigten wohn-
wirtschaftlichen Zwecke genutzt werden, mindestens 10 
% der Gesamtgebäudenutzfläche ausmachen. 

 

Fortführung Beispiel 2: Die Bäckerei von Frau Müller 
hat eine Gesamtfläche von 120 qm. Die beiden Woh-
nungen im Obergeschoss bzw. Dachgeschoss verfügen 
insgesamt über eine Wohnfläche von 140 qm. 

Lösung: Die Lieferung der Photovoltaikanlage unterliegt 
dem Nullsteuersatz, da es sich bei dem Gebäude von 
Frau Müller insgesamt um ein begünstigtes Gebäude 
handelt, da die wohnwirtschaftlich genutzte Fläche min-
destens 10 % der Gesamtgebäudenutzfläche (hier 
53,85 %) beträgt. 

 

In der Nähe einer Privatwohnung bzw. einer Wohnung 
befindet sich die Photovoltaikanlage insbesondere, 
wenn diese auf demselben Grundstück installiert wird, 
auf welchem sich die Wohnung befindet. Nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung ist eine Photovoltaikanlage 
auch in der Nähe einer Privatwohnung bzw. einer Woh-
nung, wenn ein räumlicher oder funktionaler Nutzungs-
zusammenhang besteht. 

 

Hinweis: Aus Sicht der Finanzverwaltung ist ein räum-
licher oder funktionaler Zusammenhang gegeben, wenn 
es sich um einen einheitlichen Gebäudekomplex oder 
ein einheitliches Areal handelt. Somit können beispiel-
weise auch Photovoltaikanlagen auf einem Garagen-
grundstück, welches an das Wohngrundstück angrenzt 
oder sich in dessen Nähe befindet, begünstigt sein. Die 

Voraussetzungen des sog. Nullsteuersatzes gelten als 
erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovol-
taikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 
30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. In diesem Fall 
muss weder die Gebäudeart geprüft werden noch, ob 
die Photovoltaikanlage sich in, auf oder in der Nähe ei-
nes begünstigten Gebäudes befindet. Durch diese Ver-
einfachungsregelung sind daher auch Photovoltaikanla-
gen auf gewerblich genutzten Gebäuden, z. B. Büro- o-
der Produktionsgebäuden, erfasst. 

 

Abwandlung Beispiel 2: Die Gesamtfläche der Bäcke-
rei beträgt 300 qm. Neben der Bäckerei befindet sich 
lediglich ein kleines Appartement mit einer Wohnfläche 
von 25 qm in diesem Gebäude. 
Lösung: Die Lieferung der Photovoltaikanlage unterliegt 
dem Regelsteuersatz von 19 %, da die Bruttoleistung 
der Photovoltaikanlage 35 kW (peak) beträgt und das 
Gebäude nicht mindestens zu 10 % der Gesamtgebäu-
denutzfläche zu Wohnzwecken genutzt wird (hier 7,69 
%). Würde die Bruttoleistung der Photovoltaikanlage 
maximal 30 kW (peak) betragen, wäre die Lieferung der 
Photovoltaikanlage umsatzsteuerlich begünstigt und 
würde dem Nullsteuersatz unterliegen. Auf die Gebäu-
deart käme es in diesem Fall nicht an. 

 

Auch die wesentlichen Komponenten der Photovoltaik-
anlage unterliegen dem Nullsteuersatz. Dies gilt auch 
im Falle einer nachträglichen Lieferung. Zu den wesent-
lichen Komponenten gehören z.B. der Wechselrichter, 
die Dachhalterung, das Energiemanagement-System, 
das Solarkabel und die Einspeisesteckdose. Nicht zu 
den wesentlichen Komponenten gehören Stromver-
braucher wie beispielsweise Wärmepumpen oder Lad-
einfrastruktur (Wallbox). 

 

Beispiel 3: Der Anlagenbetreiber errichtet seine neue 
Photovoltaikanlage auf der Garage seines privaten Ein-
familienhauses in Eigenleistung. Hierfür erwirbt der An-
lagenbetreiber Schrauben und Kabel im ortsansässigen 
Baumarkt. 
Lösung: Die Lieferung der Schrauben und Kabel durch 
den Baumarkt unterliegen dem Regelsteuersatz in 
Höhe von 19 %, da es sich hierbei nicht um wesentliche 
Komponenten der Photovoltaikanlage handelt. Der Er-
werb der eigentlichen Solarmodule, des Wechselrich-
ters sowie der Dachhalterung sind begünstigt und un-
terliegen dem Nullsteuersatz. 

 

Die Betreibereigenschaft muss allerdings in jedem Fall 
erfüllt sein, um den Nullsteuersatz anwenden zu kön-
nen. D.h. der Leistungsempfänger der Lieferung der 
Photovoltaikanlage muss der spätere Betreiber der 
Photovoltaikanlage sein. 

Aus Sicht der Finanzverwaltung muss der leistende Un-
ternehmer nachweisen, dass die Tatbestandsvoraus-
setzungen zur Anwendung des Nullsteuersatzes erfüllt 
sind. Ausreichend für den Nachweis ist es, wenn der Er-
werber der Photovoltaikanlage erklärt, dass er Betreiber 
der Photovoltaikanlage ist und es sich um ein begüns-
tigtes Gebäude handelt.  
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Alternativ kann der Erwerber der Photovoltaikanlage 
anstelle der Gebäudeart auch erklären, dass die instal-
lierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Markt-
stammdatenregister nicht mehr als 30 kW (peak) be-
trägt oder betragen wird. 

 

Hinweis: Die Erklärung des Anlagenbetreibers kann 
auch im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen er-
folgen. Es ist davon auszugehen, dass bereits im Rah-
men des Liefervertrages bzw. Werk(liefer)vertrages 
durch den Lieferanten bzw. Installationsbetrieb entspre-
chende Erklärungen aufgenommen werden. Für die Be-
treiber einer Photovoltaikanlage ist hier ein besonderes 
Augenmerk erforderlich, um keine fehlerhaften oder un-
richtigen Angaben zu machen. 
 
Ebenfalls begünstigt im Rahmen des Nullsteuersatzes 
ist auch die reine Installation einer im Rahmen des Null-
steuersatzes begünstigten Photovoltaikanlage. Zu der 
begünstigten Installationsleistung gehören die photo-
voltaikanlagenspezifischen Arbeiten, z.B. die Erweite-
rung des Zählerschrankes für die Photovoltaikanlage. 
Vorarbeiten oder Arbeiten, die auch anderen Zwecken 
zugutekommen, sind allerdings nicht begünstigt. Aus 
Sicht der Finanzverwaltung zählen hierzu beispiels-
weise die Dacharbeiten. 
 
Fortführung Beispiel 3: Für die notwendige Erweite-
rung des Zählerschrankes beauftragt der Anlagenbe-
treiber den örtlichen Elektriker. Da das Dach der Garage 
nicht für die Installation einer Photovoltaikanlage aus-
gelegt ist, wird auch der örtliche Dachdeckerbetrieb mit 
der Verstärkung der Dachsparren beauftragt. Um die 
Photovoltaikanlage sicher installieren zu können, beauf-
trag der Anlagenbetreiber darüberhinaus auch ein Ge-
rüstbauunternehmen mit dem Aufstellen eines Gerüs-
tes. 
Lösung: Die Dacharbeiten sowie die Kosten für das Be-
reithalten des Baugerüstes unterliegen dem Regelsteu-
ersatz von 19 %, da es sich insoweit nicht um photovol-
taikanlagenspezifische Arbeiten handelt. Die Erweite-
rung des Zählerschrankes ist hingegen im Rahmen des 
Nullsteuersatzes begünstigt. 

Hinweis: Sofern der Anlagenbetreiber ein Solarunter-
nehmen im Rahmen einer Paketlösung mit der Liefe-
rung und Installation der Photovoltaikanlage beauftragt, 
sind sämtliche im Rahmen der einheitlichen Lieferung 
erbrachte Arbeiten, auch die Dacharbeiten sowie das 
Bereithalten des Gerüstes, im Rahmen des Nullsteuer-
satzes begünstigt. 

 
Es ist zwar auch in den Fällen der Kleinunternehmerre-
gelung grundsätzlich erforderlich, dass der Betreiber 
der Photovoltaikanlage bei Inbetriebnahme oder Erwei-
terung der Anlage, dies der Finanzverwaltung anzeigt. 
Die Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen sowie 
der administrative Mehraufwand im Zusammenhang mit 
der Ermittlung beispielsweise der unentgeltlichen 
Wertabgabe entfällt allerdings. Die Finanzverwaltung 
beanstandet seit Sommer 2023 aus Gründen des Büro-
kratieabbaus und der Verwaltungsökonomie allerdings 
nicht, wenn der Betreiber von Photovoltaikanlagen auf 
die steuerliche Anzeige über die Aufnahme der Er-
werbstätigkeit und die Übermittlung des Fragebogens 
zur steuerlichen Erfassung verzichtet. 

Kleinunternehmer können sich allerdings für die Regel-
besteuerung entscheiden. Durch die Option zur Regel-
besteuerung können Betreiber einer Photovoltaikan-
lage den Vorsteuerabzug aus der Anschaffung bzw. 
dem Erwerb der Anlage geltend machen. Dies ist seit 
dem 1.1.2023 allerdings nur noch dann erforderlich, 
wenn die Voraussetzungen für den Nullsteuersatz nicht 
vorliegen und der Lieferant bzw. Installationsbetrieb 
eine Rechnung inklusive 19 % Umsatzsteuer erteilt. 
Durch die Option zur Regelbesteuerung kann in den 
Fällen der umsatzsteuerpflichtigen Lieferung sicherge-
stellt werden, dass in diesem Fall nur die Netto-An-
schaffungskosten der Anlage finanziert werden müs-
sen. Die Vorsteuer wird durch das zuständige Finanz-
amt erstattet. Im Gegenzug unterliegen die Einspeise-
vergütungen der Umsatzsteuer. Der Verzicht auf die 
Kleinunternehmerregelung ist für den Unternehmer für 
fünf Jahre verbindlich. Erst nach Ablauf dieser fünf 
Jahre können Anlagenbetreiber wieder zur Kleinunter-
nehmerregelung zurückkehren und ihren Verzicht wi-
derrufen. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
dies ggf. eine Vorsteuerberichtigung zur Folge haben 
kann. Vor einem Widerruf des Verzichts sollte daher 
sorgfältig geprüft werden, ob der Vorsteuerberichti-
gungszeitraum der Anlage noch läuft und ein Widerruf 
zu einer teilweisen Rückzahlung der ursprünglich erhal-
tenen Vorsteuer führen kann. 

 

4.3 Umsatzsteuervoranmeldungen 

Wird der Anlagenbetreiber mit Inbetriebnahme der An-
lage erstmals unternehmerisch tätig und verzichtet er 
auf die Kleinunternehmerregelung, ist er grundsätz-
lich verpflichtet, im laufenden und folgenden Kalender-
jahr monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abzuge-
ben. Für die folgenden Jahre gilt grundsätzlich das Ka-
lendervierteljahr als Voranmeldungszeitraum. Beträgt 
die Umsatzsteuer für das vorangegangene Jahr nicht 
mehr als 1.000 €, kann die Finanzverwaltung den Anla-
genbetreiber von der Verpflichtung zur Abgabe einer 
Umsatzsteuervoranmeldung befreien. Dies wird sie in 
aller Regel auch tun. Für die Jahre 2021 bis 2026 gibt 
es in Neugründungsfällen Erleichterungen dahinge-
hend, dass die allgemeinen Regelungen zum Voran-
meldungszeitraum bereits ab Neugründung gelten und 
damit die voraussichtliche Höhe der Umsatzsteuer ent-
scheidend ist. 
 

4.4 Besteuerungsart (Besteuerung nach verein-

nahmten Entgelten) 

Sofern der Betreiber einer Photovoltaikanlage auf 
die Kleinunternehmerregelung verzichtet, wird sich 
die Ist-Versteuerung in aller Regel als vorteilhaft erwei-
sen. Bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgel-
ten ist die Umsatzsteuer erst dann gegenüber dem Fi-
nanzamt zu erklären und abzuführen, wenn die Zahlun-
gen auf dem Konto des Anlagenbetreibers eingegangen 
sind. 
Die Voraussetzung für die Besteuerung nach verein-
nahmten Entgelten, ein Gesamtumsatz im vorangegan-
genen Kalenderjahr von nicht mehr als 800.000 €, wer-
den im Normalfall erfüllt. Der Anlagenbetreiber kann da-
her die Ist-Versteuerung bei dem zuständigen Finanz-
amt formlos beantragen.  
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Liegen die Voraussetzungen für die Ist-Versteuerung 
vor, wird dem Antrag durch die Finanzverwaltung 
grundsätzlich entsprochen. 

 

4.5 Unternehmensvermögen 

Sofern der erzeugte Strom nur zum Teil unternehme-
risch verwendet und im Übrigen privat verbraucht wird, 
liegt eine teilunternehmerische Verwendung der Photo-
voltaikanlage vor. In diesem Fall ist der Anlagenbetrei-
ber grundsätzlich nur im Umfang der unternehmeri-
schen Verwendung zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
Dem Anlagenbetreiber steht in diesen Fällen allerdings 
ein Zuordnungswahlrecht zu. Er kann die Photovoltaik-
anlage in vollem Umfang dem Unternehmensvermögen 
zuordnen und folglich auch den vollen Vorsteuerabzug 
geltend machen. Im Gegenzug hat er eine unentgeltli-
che Wertabgabe zu versteuern. Dies gilt selbstver-
ständlich nur in den Fällen, in denen der Nullsteuersatz 
keine Anwendung findet und der Anlagenbetreiber auf 
die Kleinunternehmerregelung verzichtet. Die vollstän-
dige Zuordnung der Anlage erfordert allerdings eine 
durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentschei-
dung des Unternehmers. Es bedarf daher einer zeitna-
hen Dokumentation dieser Zuordnungsentscheidung 
(bis zum 31.7. des Folgejahres, Regelabgabefrist für 
Steuererklärungen). 

Wird ein Batteriespeicher zusammen mit der Photovol-
taikanlage angeschafft, ist dieser Teil des einheitlichen 
Zuordnungsobjekts „Photovoltaikanlage“. Wird der 
Stromspeicher allerdings erst nachträglich erworben, 
stellt der Batteriespeicher ein eigenständiges Zuord-
nungsobjekt im umsatzsteuerlichen Sinne dar, dessen 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen grundsätzlich 
daran scheitert, dass der Batteriespeicher zur Erhöhung 
des Eigenverbrauchs angeschafft wird. 

 

4.6 Umsätze 

Die Lieferung des erzeugten Stroms unterliegt bei Op-
tion zur Regelbesteuerung der Umsatzsteuer in Höhe 
von 19 %. Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer ist 
die vom Netzbetreiber gezahlte Einspeisevergütung 
bzw. im Falle der Direktvermarktung das mit dem Drit-
ten vereinbarte Entgelt. Hierbei handelt es sich um ei-
nen Nettobetrag, also die Vergütung ohne Umsatz-
steuer. 

Wird der durch eine Photovoltaikanlage produzierte 
Strom teilweise selbst verbraucht, ist für den dezentral 
verbrauchten Strom eine unentgeltliche Wertabgabe 
(„Eigenverbrauch“) zu versteuern, sofern aus der An-
schaffung oder Herstellung der Anlage ein Vorsteuerab-
zug geltend gemacht wurde. Bemessungsgrundlage 
dieser unentgeltlichen Wertabgabe ist der fiktive Ein-
kaufspreis im Zeitpunkt des Eigenverbrauchs. Bezieht 
der Anlagenbetreiber von einem Energieunternehmen 
zusätzlichen Strom, ist dieser Strompreis als fiktiver 
Einkaufspreis für die unentgeltliche Wertabgabe anzu-
setzen. Ein ggf. zu zahlender Grundpreis ist im Rahmen 
des fiktiven Einkaufspreises zu berücksichtigen. Die 
Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage, 
maßgebend ist der Nettopreis. 

 

4.7 Vorsteuerabzug 

Die Vorschriften über den Vorsteuerabzug finden nur 
Anwendung, wenn der Anlagenbetreiber zur Regel-
besteuerung optiert hat. Voraussetzung für den Vor-
steuerabzug ist, dass die Leistung für das Unternehmen 
des Anlagenbetreibers erbracht wird. Die Photovoltaik-
anlage wird von demjenigen betrieben, der den Strom 
entgeltlich liefert und damit Vertragspartner mit dem 
Netzbetreiber oder einem Dritten ist. Um den Vorsteu-
erabzug geltend machen zu können, muss der Anlagen-
betreiber als Stromlieferant auch der Käufer der Photo-
voltaikanlage sein und über eine ordnungsgemäße 
Rechnung verfügen. Insbesondere Ehegatten müssen 
auf eine klare und eindeutige Vereinbarung achten, um 
hier keine Nachteile zu erleiden. Ein Vorsteuerabzug 
aus den Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage ist 
allerdings nur möglich, wenn der Nullsteuersatz nicht 
zur Anwendung kommt. 

Auch aus den laufenden Kosten ist ein Vorsteuerabzug 
möglich, sofern die Umsatzsteuer in den Rechnungen 
gesondert ausgewiesen wurde und die Rechnungen 
ordnungsgemäß sind. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen ist auch ein anteiliger Vorsteuerabzug aus den Ge-
bäudekosten des Gebäudes, an bzw. auf welchem eine 
Photovoltaikanlage installiert ist, möglich, da das Betrei-
ben einer Photovoltaikanlage zu einer unternehmeri-
schen Mitbenutzung des Gebäudes führt. Der Vorsteu-
erabzug ist anhand der Verwendung des gesamten Ge-
bäudes nach dem Verhältnis der (fiktiven) Mieteinnah-
men zu ermitteln. Hierbei muss allerdings in den Fällen 
der Werklieferung eine unternehmerische Mindestnut-
zung des Gebäudes von 10 % vorliegen; diese dürfte 
häufig nicht erfüllt sein. 

 

5. Grunderwerbsteuer 

Der Grunderwerbsteuer unterliegen Rechtsvorgänge, 
welche sich auf ein inländisches Grundstück beziehen. 
Darunter sind Grundstücke im Sinne des bürgerlichen 
Rechts zu verstehen. Nicht zu einem Grundstück gehö-
ren allerdings Betriebsvorrichtungen. 
Beim Kauf bzw. Verkauf eines Gebäudes mit Photovol-
taikanlage unterliegt der auf die Anlage entfallende 
Kaufpreis daher grundsätzlich nicht der Grunderwerb-
steuer, da es sich in aller Regel bei der Photovoltaikan-
lage um eine Betriebsvorrichtung handelt. Dies gilt le-
diglich für die seltenen Ausnahmefälle nicht, in denen 
die Anlage ausschließlich der Energieversorgung des 
betroffenen Grundstücks (Eigenbedarf) dient, der Strom 
also nicht entgeltlich ins öffentliche Netz eingespeist o-
der an einen Dritten veräußert wird. 
Dachintergrierte Photovoltaikanlagen sind aus Sicht der 
Finanzverwaltung als Gebäudebestandteil anzusehen. 
Daher unterliegt der auf die dachintegrierte Photovolta-
ikanlagen entfallende Kaufpreisanteil der Grunderwerb-
steuer. 
 

6. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich Betriebsvermö-
gen im Sinne der Erbschaft- und Schenkungsteuer. 
Dies gilt auch nach Einführung der Steuerbefreiung für 
Zwecke der Einkommensteuer bzw. der Gewerbe-
steuer.  
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Damit stehen dem Erben bzw. Beschenkten auch die 
besonderen steuerlichen Vergünstigungen/Freistellun-
gen für Betriebsvermögen zu. Insoweit lassen sich Ver-
mögensübertragungen zu Lebzeiten grundsätzlich steu-
ergünstig vollziehen, da weder Verwaltungsvermögens-
grenzen noch die Verletzung der Lohnsummenregelung 
noch ein Verstoß gegen die Behaltensfristen drohen. 
Die steuerliche Privilegierung scheidet lediglich dann 
aus, wenn es sich bei dem Betrieb der Photovoltaikan-
lage um Liebhaberei handelt. 

 

Hinweis: Zwar sind dachintegrierte Photovoltaikanla-
gen (z. B. Solarziegel) nach Ansicht der Finanzverwal-
tung für Zwecke der Bewertung nicht als Betriebsvor-
richtungen, sondern als wesentliche Gebäudebestand-
teile einzustufen. Dennoch rechnen sie für Zwecke der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer zum (ggf. begünstig-
ten) Betriebsvermögen und sind gesondert zu erfassen. 

 

7. Bauabzugsteuer 

Unternehmerisch tätige Empfänger von Bauleistungen 
müssen grundsätzlich einen Steuerabzug vornehmen. 
Hierzu gehören auch Kleinunternehmer im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes. Erbringt jemand Bauleistungen 
an einen Unternehmer, sind die Auftraggeber grund-
sätzlich verpflichtet, von dem Entgelt für die Bauleistung 
(= Entgelt zzgl. Umsatzsteuer, Bruttobetrag) einen 
Steuerabzug in Höhe von 15 % vorzunehmen. Von der 
Bauabzugsteuer werden alle Leistungen erfasst, die der 
Herstellung, Instandsetzung, Änderung oder Beseiti-
gung von Bauwerken dienen. Nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung ist der Begriff des Bauwerks weit aus-
zulegen. Daher umfasst der Begriff der Bauleistung 
auch die Installation einer Photovoltaikanlage, unab-
hängig davon, ob die Anlage als Gebäudebestandteil o-
der als Betriebsvorrichtung anzusehen ist. Folglich 
müsste der Anlagenbetreiber als Leistungsempfänger 
bei der Errichtung der Photovoltaikanlage Bauabzug-
steuer einbehalten und an das Finanzamt abführen. Die 
Verpflichtung zum Steuerabzug entsteht grundsätzlich 
im Zeitpunkt der Zahlung. 

 

Beispiel 4: A lässt auf dem Dach seines privaten Einfa-
milienhauses eine Photovoltaikanlage installieren. Die 
Anlage kostet inklusive Installation 15.000 €. Umsatz-
steuer muss A aufgrund des Nullsteuersatzes nicht be-
zahlen. Der Strom wird in vollem Umfang in das öffent-
liche Stromnetz eingespeist. Der leistende Unterneh-
mer legt trotz der wiederholten Aufforderung keine Frei-
stellungsbescheinigung für Bauleistungen vor. 
 
Lösung: Die Errichtung der Photovoltaikanlage stellt 
eine Bauleistung dar. A wird durch die nachhaltige Er-
zielung von Einnahmen durch die Stromerzeugung Un-
ternehmer. Mangels Vorlage einer gültigen Freistel-
lungsbescheinigung ist A verpflichtet, von der Gegen-
leistung einen Steuerabzug in Höhe von 15 % vorzu-
nehmen. Der Steuerabzug beträgt 2.250 € (= 15 % von 
15.000 €). A überweist dem leistenden Unternehmer 
nur 12.750 € (= 15.000 € abzgl. 2.250 €) und führt die 
Bauabzugsteuer in Höhe von 2.250 € an das Finanzamt 
ab. 

Der Steuerabzug muss allerdings nicht vorgenommen 
werden, wenn der leistende Unternehmer eine im Zeit-
punkt der Gegenleistung gültige Freistellungsbescheini-
gung vorlegt oder die Gegenleistung im laufenden Ka-
lenderjahr einen Betrag von 5.000 € nicht übersteigt. 

Hinweis: Grundsätzlich verfügen die leistenden Unter-
nehmer über eine gültige Freistellungsbescheinigung. 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der leistende 
Unternehmer diese dem Anlagenbetreiber vorlegt und 
der Anlagenbetreiber eine Kopie dieser Bescheinigung 
zu seinen Unterlagen nimmt. Andernfalls haftet der An-
lagenbetreiber für einen nicht oder zu niedrig abgeführ-
ten Abzugsbetrag. 

 

8. Wichtige Internetadressen 

a) Rechtliches 

• www.clearingstelle-eeg.de 

• www.energieverbraucher.de  

b) Förderungen 

• www.kfw.de 

• www.solarwirtschaft.de/fuer-verbraucher/ 

• www.energiefoerderung.info  

c) Behörden und Verbände 

• Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie: www.bmwi.de und www.erneuerbare-

energien.de 

• Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle (BAFA): www.bafa.de 

• Bundesnetzagentur: www.bundesnetza-

gentur.de 

• Bundesverband Solarwirtschaft: www.solar-

wirtschaft.de 

• Bundesverband Erneuerbare Energie:  

www.bee-ev.de 

• Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie: 

www.dgs.de 

• Bund der Energieverbraucher: www.ener-

gieverbraucher.de 

• Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung 

e.V.: www.bkwk.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.solarwirtschaft.de/fuer-verbraucher/
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KONTAKTE UND HINWEISE 

 
 

 S ▪ S ▪ P  

SPAETH & SCHNEIDER PARTNERSCHAFT mbB 

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT ▪ STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 
Gartenstraße 1  
88212 Ravensburg 
 
Telefon: 0751 8801-0 
Telefax: 0751 8801-50 
email@spaeth-schneider.de 
www.spaeth-schneider.de 
 
Ihre Ansprechpartner 

Bei Fragen zu einzelnen Artikeln oder Interesse an den genannten Quellen helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte wenden 
Sie sich hierzu an die bekannten Mitarbeiter unserer Gesellschaft. Bei Anregungen zum Inhalt oder zur Darstellung 
unserer Mitteilungen wenden Sie sich bitte an Frau WP/StB Dipl.-Bw. (BA) Cornelia Wiethoff, Telefon 0751/8801-0 
oder email@spaeth-schneider.de. 
 
Bei Fragen zum Versand wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra Zimoch, Telefon 0751/8801-0. 
 
Hinweise 

Unsere Mitteilungen sollen Mandanten und Geschäftspartner über steuerliche, betriebswirtschaftliche oder allgemein 
unternehmensbezogene Fragen informieren. Bei der Themenauswahl berücksichtigen wir die Relevanz und Dringlich-
keit für unsere Mandanten. Wir können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die fachlichen Aussagen 
sind zwangsläufig allgemeiner Art und lassen sich nicht unbesehen auf den konkreten Einzelfall übertragen.  


